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Allgemeine Ordnung für die 
Master-Prüfungen im Fachbereich I:
Architektur, Bauingenieurwesen und
Geoinformatik (PO-MaFb1) an der

Fachhochschule Mainz 

Vom 21. November 2007

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2
Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom
21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), geändert durch
das Erste Landesgesetz zur Änderung hoch-
schulrechtlicher Vorschriften vom 19. De-
zember 2006 (GVBl. S. 438), hat der Fachbe-
reichsrat des Fachbereichs I: Architektur,
Bauingenieurwesen und Geoinformatik der
Fachhochschule Mainz am 11. April 2007 die
folgende Ordnung für die Master-Prüfungen
im Fachbereich I beschlossen. Diese Ordnung
hat das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur des Landes Rhein-
land-Pfalz mit Schreiben vom 20. Juli 2007
(Az.: 9526 Tgb. Nr.: 2638/06) genehmigt.
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1. Grundsätze

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Ordnung enthält die übergeordneten
allgemeinen Verfahrensvorschriften für die
Prüfungen der Master-Studiengänge des
Fachbereichs I: Architektur, Bauingenieur-
wesen und Geoinformatik an der Fachhoch-
schule Mainz. Daneben regeln Fachprü-
fungsordnungen die speziellen Bestimmun-
gen für den jeweiligen Master-Studiengang.

§ 2 
Zweck der Prüfung

Die Master-Prüfung bildet einen weiteren
berufsqualifizierenden Abschluss der Studi-
engänge. Durch die Master-Prüfung wird
festgestellt, ob die Studierenden neben der
erworbenen zusätzlichen Qualifikation kom-
plexe oder tiefer gehende spezielle Zusam-
menhänge erfassen und bewerten können
und ob sie in der Lage sind, interdisziplinär
und lösungsorientiert zu arbeiten und in der
gebotenen Weise sozial kompetent zu han-
deln. Die Master-Prüfung berechtigt zur Pro-
motion und eröffnet den Zugang zum höheren
Verwaltungsdienst.

§ 3 
Graduierung

Aufgrund der bestandenen Master-Prüfung
wird der akademische Master-Grad verlie-
hen. Zulässige Formen sind „Master of
Science“ (M.Sc.), „Master of Engineering“
(M.Eng.), „Master of Business Administrati-
on“ (M.B.A.) und „Master of Arts“ (M.A.).
Die Zuordnung ist in der Fachprüfungsord-
nung für den jeweiligen Master-Studiengang
festgelegt.

2. Studium

§ 4 
Studienvoraussetzungen

(1) Der Zugang zum Master-Studium setzt
voraus:

1. einen grundständigen berufsqualifizie-
renden Abschluss in einem verwandten
Studiengang,

2. eine Gesamtbewertung in dem Studien-
gang gemäß Nr. 1, die den in der Fach-
prüfungsordnung für den jeweiligen
Master-Studiengang festgesetzten Anfor-
derungen genügt,

3. eine Feststellungsprüfung zur Zulassung.
Die Feststellungen trifft die Kommission
gemäß § 24 Abs. 7. 

(2) Weitere Festlegungen können in der
Fachprüfungsordnung für den jeweiligen
Master-Studiengang geregelt werden.

§ 5 
Studienaufbau 

(1) Das Master-Studium ist modular aufge-
baut. Ein Modul ist eine inhaltlich und zeit-
lich abgerundete, in sich geschlossene und
mit Leistungspunkten (Credits) entspre-
chend dem European Credit Transfer System
(ECTS) versehene Lehr- und Lerneinheit. Sie
wird durch eine Modulprüfung gemäß § 7
Abs. 1 abgeschlossen.

(2) In Studiengängen, die Studienschwer-
punkte vorsehen, müssen nach der Wahl ei-
nes Schwerpunktes alle für diesen Studien-
schwerpunkt verbindlich angebotenen Wahl-
pflichtmodule (Absatz 4 Nr. 2) abgeschlossen
werden.

(3) Die Zuordnung von Semesterwochen-
stunden (SWS), Credits (CR) und Gewich-
tungen (GW) zu den Modulen ist im Prü-
fungsplan geregelt, der als Anlage der jewei-
ligen Fachprüfungsordnung beigefügt ist.

(4) Das Studium enthält Pflicht-, Wahl-
pflicht- und Wahlmodule.
1. Pflichtmodule sind für alle Studierenden

verbindlich.
2. Wahlpflichtmodule können von den Stu-

dierenden aus dem Prüfungsplan frei ge-
wählt werden. Darin ist die Mindestan-
zahl der durch Wahlpflichtmodule zu er-
werbenden Credits vorgegeben.

3. Wahlmodule sind Module anderer Studi-
engänge der Fachhochschule Mainz oder
anderer Hochschulen des In- und Aus-
lands. Einzelne im Prüfungsplan genann-
te Module können auf begründeten An-
trag durch themenverwandte Wahlmodu-
le ersetzt werden. Die Kommission
gemäß § 24 Abs. 7 entscheidet im Beneh-
men mit den zuständigen Professorinnen
und Professoren.

(5) Zusätzlich zu den in Absatz 4 genannten
Modulen können in weiteren an der Fach-
hochschule Mainz oder an anderen Hoch-
schulen des In- und Auslands angebotenen
Modulen Credits erworben werden (Zusatz-
module). Sie können jedoch nicht zum Er-
werb von Credits im Studiengang berück-
sichtigt werden.

§ 6 
Studienzeiten

(1) Die Zuordnung der Module in einem nach
Studienplansemestern gegliederten Zeitplan
ist im Prüfungsplan der jeweiligen Fachprü-
fungsordnung geregelt. In diesem Zeitplan
kann das Studium in der Regel abgeschlos-
sen und die Master-Prüfung abgelegt wer-
den. In der Fachprüfungsordnung für den je-
weiligen Master-Studiengang ist die Regel-
studienzeit festgelegt.

(2) Als Fachsemester zählen alle im gleichen
Studiengang an Hochschulen im In- und
Ausland verbrachten Semester. Urlaubsse-
mester zählen nicht als Fachsemester.

(3) Als Studiensemester gelten im Allgemei-
nen die Fachsemester, wobei Verlängerungen
und Unterbrechungen nicht berücksichtigt
werden, soweit sie bedingt waren

1. durch die Mitwirkung in gesetzlich oder
satzungsgemäß vorgesehenen Gremien
einer Hochschule, einer Studierenden-
schaft oder eines Studierendenwerks. Sie
ist in der Regel höchstens für die Dauer
eines Semesters anrechenbar,

2. durch Krankheit, deren längere Dauer
ärztlich bescheinigt werden muss, eine
Behinderung (§ 7 Abs. 5) oder andere von
den Studierenden nicht zu vertretende
Gründe,

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung
eines Kindes (§ 26 Abs. 1 Satz 5 Nr. 3
HochSchG),

4. durch ein ordnungsgemäßes einschlägi-
ges Auslandsstudium bis zu zwei Semes-
tern, jedoch nicht durch Auslandsstudi-
enzeiten, die nach der Prüfungsordnung
abzuleisten sind.

Die Nachweise obliegen den Studierenden.
Die Studiensemester sind für das Einhalten
von Prüfungsfristen maßgeblich.

3. Prüfungen

§ 7 
Arten und Durchführung der Studien- 

und Prüfungsleistungen 

(1) Eine Modulprüfung besteht aus Studien-
leistungen und/oder Prüfungsleistungen, die
studienbegleitend abzulegen sind. Einer
Modulprüfung können mehrere einzelne
Studien- und/oder mehrere einzelne Prü-
fungsleistungen zugeordnet werden. Der
erfolgreiche Abschluss anderer Modulprü-
fungen kann als Prüfungsvorleistung für die
Zulassung zu Modulprüfungen vorausge-

MONTAG, DEN 17. DEZEMBER 2007 S TA AT S A N Z E I G E R NR. 46 / SEITE 1989



setzt werden. Die Voraussetzungen sind im
Prüfungsplan der jeweiligen Fachprüfungs-
ordnung geregelt.

(2) Studienleistungen gemäß § 8 und § 9 sind:

1. Übungsarbeiten, Praxis- und Seminarbe-
richte für Praktika und Seminare, Refe-
rate, Werkstatt- und Laborversuche, Ex-
kursionen,

2. Praxisprojekt.

Studienleistungen können als Prüfungsvor-
leistungen für die Zulassung von Prüfungs-
leistungen vorausgesetzt werden. Die Voraus-
setzungen sind im Prüfungsplan geregelt.

(3) Prüfungsleistungen sind 

1. schriftliche Prüfungen gemäß § 10,
2. mündliche Prüfungen gemäß § 11,
3. Projektarbeiten mit Kolloquium gemäß

§ 12 und § 14,
4. Master-Arbeit mit Kolloquium gemäß

§ 13 und § 14.

(4) Die zu erbringenden Studien- und Prü-
fungsleistungen sind im Prüfungsplan fest-
gelegt.

(5) Machen Studierende durch ärztliches At-
test glaubhaft, dass sie wegen länger andau-
ernder oder ständiger Behinderungen oder
wegen Hinderungen im Sinne des § 6 Abs. 3
Nr. 2 oder 3 nicht in der Lage sind, Studien-
oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise
in der vorgesehenen Form abzulegen, hat der
Prüfungsausschuss im Sinne der Chancen-
gleichheit zu gestatten, gleichwertige Leis-
tungen innerhalb einer verlängerten Bear-
beitungszeit oder in anderer Form zu erbrin-
gen.

§ 8 
Studienleistungen

(1) Eine Studienleistung wird aufgrund von
erbrachten Einzel- oder Gruppenleistungen
im Rahmen eines Moduls anerkannt. Art, in-
haltliche Anforderungen und Zeitpunkt der
in einer Studienleistung zu erbringenden
Einzelleistungen richten sich nach den fach-
spezifischen Erfordernissen, liegen in der
Verantwortung der lehrenden Person und
müssen zu Beginn der Lehrveranstaltungen
bekannt gegeben werden.

(2) Studienleistungen werden in der Regel
mit „bestanden“ (pass) oder mit „nicht be-
standen“ bewertet (fail = F, FX entsprechend
§ 15 Abs. 7). 

(3) Gelten Studienleistungen als Prüfungs-
vorleistungen, dann sind ihre Bewertungen
bis eine Woche vor Beginn der Prüfung, in
allen anderen Fällen in der Regel bis zu
Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Se-
mesters über das Prüfungsamt bekannt zu
geben.

§ 9 
Praxisprojekt 

(1) Das Master-Studium kann ein berufsori-
entiertes Praxisprojekt als Studienleistung
beinhalten. In seinem Rahmen soll das
während des Studiums erworbene Wissen
angewandt und vertieft werden. Die Bear-
beitung erfolgt unter den Bedingungen der
Praxis. Die Dauer der Bearbeitung und das
Studiensemester, in dem das Praxisprojekt
abzulegen ist, regelt die Fachprüfungsord-
nung für den jeweiligen Master-Studien-
gang.

(2) Das Praxisprojekt kann durch ein Aus-
landsstudium oder durch ein Hochschulpro-
jekt unter Praxisbedingungen ersetzt wer-
den.

(3) Das Praxisprojekt wird mit einer gemein-
samen Lehrveranstaltung vorbereitet und
mit einem Kolloquium abgeschlossen.

§ 10 
Schriftliche Prüfungen, 
Ergänzungsprüfungen

(1) Eine schriftliche Prüfung besteht aus einer
Klausur. In ihr sollen die Studierenden nach-
weisen, dass sie in begrenzter Zeit Probleme
erkennen und mit fachspezifischen Metho-
den lösen können. Schriftliche Prüfungen
nach dem Multiple-Choice-Verfahren sind
ausgeschlossen.

(2) Aus fachlichen Gründen kann eine Klau-
sur aus mehreren Teilen bestehen, die einzeln
nicht benotet werden. Klausuren dauern
mindestens 60 und höchstens 240 Minuten.
Teile einer Klausur dauern zusammen höchs-
tens 240 Minuten.

(3) Klausuren sind von der prüfenden Person
oder von den Prüfenden in der Regel inner-
halb von vier Wochen, spätestens bis zu
Beginn der Vorlesungszeit des folgenden Se-
mesters zu bewerten. Die Noten sind gemäß
§ 15 Abs. 1 und 2 festzustellen.

(4) Aus besonderen fachlichen oder organisa-
torischen Gründen kann eine Klausur durch
eine mündliche Prüfung ersetzt werden. Die
Festlegungen trifft der Prüfungsausschuss.

(5) Ist eine an der Fachhochschule Mainz in
der zweiten Wiederholung unternommene
schriftliche Prüfung nicht bestanden und
würde dies zum endgültigen Nichtbestehen
der Master-Prüfung führen, besteht An-
spruch auf eine mündliche Ergänzungsprü-
fung. Hierzu wird von dem vorsitzenden Mit-
glied des Prüfungsausschusses zeitnah
schriftlich eingeladen. Nach bestandener
mündlicher Ergänzungsprüfung gilt die Prü-
fung in diesem Modul als mit „ausreichend"
(4,0) bewertet.

(6) Die mündliche Ergänzungsprüfung wird
von mindestens drei Personen abgenommen,
davon mindestens zwei Professorinnen oder
Professoren. Sie werden vom Prüfungsaus-
schuss in Anlehnung an § 11 Abs. 2 eigens
berufen. Für die Durchführung der Prüfung
gilt § 11 Abs. 4, 6 bis 8 entsprechend.

(7) Eine Ergänzungsprüfung wird ausge-
schlossen, wenn 

1. die zweite Wiederholung eine mündliche
Prüfung war,

2. die oder der Studierende zum zweiten
Wiederholungstermin ohne triftige Grün-
de nicht erschienen ist,

3. die zweite Wiederholung wegen Täu-
schungen oder eines sonstigen ordnungs-
widrigen Verhaltens als mit „nicht aus-
reichend" bewertet gilt.

Für endgültig nicht bestandene Studienleis-
tungen werden Ergänzungsprüfungen nicht
gewährt.

(8) Wer zu einer Ergänzungsprüfung aufge-
fordert ist und ohne triftige Gründe nicht er-
scheint oder wer die Ergänzungsprüfung
nicht besteht, verliert den Prüfungsanspruch
in dem Studiengang (§ 17 Abs. 4).

§ 11 
Mündliche Prüfungen 

(1) Mündliche Prüfungen sind Prüfungsge-
spräche, in denen die Studierenden nachwei-
sen, dass sie über ein breites Grundlagenwis-
sen verfügen, die Zusammenhänge des jewei-
ligen Prüfungsgebietes kennen und spezielle
Fragen in diese Zusammenhänge einordnen
können.

(2) Mündliche Prüfungen werden von einer,
einem oder mehreren Prüfenden in Gegen-
wart mindestens einer sachkundigen beisit-
zenden Person gemäß § 25 Abs. 3 abgenom-
men.

(3) Mündliche Prüfungen sind Einzelprüfun-
gen oder Gruppenprüfungen. An Gruppen-
prüfungen dürfen nicht mehr als vier Studie-
rende teilnehmen.

(4) Mündliche Prüfungen dauern für jede
Studierende oder jeden Studierenden in der
Regel 20 Minuten. Ihre Dauer kann in be-
gründeten Fällen bis zu fünf Minuten unter-
und bis zu zehn Minuten überschritten wer-
den.

(5) Studierende, die sich in kommenden Se-
mestern der gleichen oder einer vergleichba-
ren Prüfung unterziehen werden, können
nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse
als Zuhörende bei dem Prüfungsgespräch an-
wesend sein, sofern die zu prüfende Person
vor der Prüfung nicht widersprochen hat.
Entsprechendes gilt für Gruppenprüfungen.

(6) Auf Antrag weiblicher Studierender kann
die zentrale Frauenbeauftragte oder die
Frauenbeauftragte des Fachbereiches als
Zuhörende am Prüfungsgespräch teilnehmen. 

(7) Vor der Feststellung der Note gemäß § 15
Abs. 1 und 2 hört die prüfende Person oder
hören die Prüfenden die beisitzenden Perso-
nen. Die Feststellung der Note gehört nicht
zum Prüfungsgespräch. Das Ergebnis ist den
Studierenden im Anschluss an die mündliche
Prüfung bekannt zu geben. 

(8) Bei mündlichen Prüfungen werden Nie-
derschriften angefertigt, aus denen die we-
sentlichen Gegenstände und das Ergebnis
der Prüfung hervorgehen, bei Gruppenprü-
fungen für jede Studierende oder jeden Stu-
dierenden einzeln. 

§ 12 
Projektarbeiten

(1) Wird im Rahmen eines Moduls ein Projekt
bearbeitet, so wird dieses in Form einer
Haus- oder Seminararbeit dokumentiert. In
Projektarbeiten weisen die Studierenden
nach, dass sie zu Teamarbeit befähigt sind
und an einer größeren Aufgabe Ziele definie-
ren sowie fachspezifische oder interdiszip-
linäre Lösungsansätze und Konzepte ent-
wickeln, ausarbeiten und darlegen können.
Die Ergebnisse werden im Rahmen von Kol-
loquien gemäß § 14 präsentiert und erörtert. 

(2) Aus fachlichen Gründen kann eine Pro-
jektarbeit aus einzelnen Teilen bestehen, die
auch von verschiedenen Prüfenden als Auf-
gabe gestellt und einzeln benotet werden. In
§ 6 der Fachprüfungsordnung für den jeweili-
gen Master-Studiengang können weitere
Festsetzungen dazu geregelt sein. Die Be-
wertung der Projektarbeit wird aus den do-
kumentierten Ergebnissen, gegebenenfalls
der zusammengefassten Teile, und dem Kol-
loquium ermittelt. 

(3) Projektarbeiten sollen innerhalb eines
Semesters bearbeitet und dokumentiert wer-
den. Die Bearbeitungszeit dauert höchstens
20 Wochen. Sie beginnt mit der Ausgabe der
Aufgabenstellung. Das Kolloquium gemäß
§ 14 findet im Anschluss an die Bearbei-
tungszeit statt.

(4) Die Aufgabenstellung, gegebenenfalls ihre
späteren Erweiterungen oder Beschränkun-
gen im Rahmen der Fristen, sind schriftlich
auszugeben und zu datierten. Die Zeitpunkte
der Ausgabe und gegebenenfalls der Ände-
rungen sind im Prüfungsamt aktenkundig zu
machen.

(5) Projektarbeiten werden als Einzelarbei-
ten oder gemäß § 14 Abs. 1 als Gruppenar-
beiten angeboten.

(6) Projektarbeiten sind gemäß § 14 Abs. 2
bei der vom Prüfungsausschuss oder von den
Prüfenden bevollmächtigten Stelle abzulie-
fern. 
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(7) Projektarbeiten und Kolloquien gemäß
§ 14 sind von dem Aufgabensteller oder der
Aufgabenstellerin (prüfende Person) oder
von den Prüfenden in der Regel bis spätes-
tens zu Beginn der Lehrveranstaltungen des
folgenden Semesters zu bewerten. 

§ 13 
Master-Arbeit

(1) Die Master-Arbeit soll zeigen, dass die
Studierenden in der Lage sind, innerhalb ei-
ner vorgegebenen Frist selbstständig 

1. ein spezielles praktisches oder interdiszip-
linäres Fachproblem mit wissenschaft-
lichen Methoden zu bearbeiten oder

2. eine berufsbezogene Aufgabe in einem
Studienschwerpunkt mit fachspezifi-
schen, interdisziplinären und gegebenen-
falls mit gestalterisch-künstlerischen
Methoden zu bearbeiten, Lösungsansätze
und Konzepte zu entwickeln und auszu-
arbeiten,

sowie im Rahmen eines Kolloquiums gemäß
§ 14 zu präsentieren.

(2) Die Master-Arbeit kann begonnen wer-
den, wenn die für den Studiengang festge-
legten Voraussetzungen gemäß der Fachprü-
fungsordnung für den jeweiligen Master-
Studiengang erfüllt sind. Die Master-Arbeit
muss spätestens begonnen werden, wenn alle
anderen im jeweiligen Studiengang zu er-
bringenden Modulprüfungen bestanden sind.

(3) Die Studierenden haben dafür Sorge zu
tragen, dass sie spätestens zum nächsten
Ausgabetermin für die Master-Arbeiten, der
auf ihren Abschluss der jeweils letzten Mo-
dulprüfung folgt, das Thema der Master-Ar-
beit erhalten. Andernfalls gilt die Master-
Arbeit als erstmalig nicht bestanden. 

(4) Auf Antrag der Studierenden sorgt der
Prüfungsausschuss dafür, dass sie rechtzeitig
ein Thema für eine Master-Arbeit erhalten.
Den Studierenden ist Gelegenheit zu geben,
für das Thema der Master-Arbeit Vorschläge
zu machen. 

(5) Die Ausgabe der Themen der Master-Ar-
beiten erfolgt über das vorsitzende Mitglied
des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der
Ausgabe ist im Prüfungsamt aktenkundig zu
machen.

(6) Das Thema der Master-Arbeit kann von
jeder oder jedem Prüfenden gemäß § 25 Abs.
2 gestellt werden. Thema, Aufgabenstellung
und Umfang der Master-Arbeit müssen so
abgestimmt sein, dass die Bearbeitungszeit
eingehalten werden kann. Das Thema kann
nur einmal und nur im ersten Viertel der Be-
arbeitungszeit ohne Angabe von Gründen
zurückgegeben werden. In diesem Fall gilt
die Master-Arbeit als nicht unternommen. 

(7) Die Master-Arbeit darf in gleicher oder
ähnlicher Form im Rahmen einer anderen
Prüfung von der oder dem Studierenden noch
nicht vorgelegt worden sein, andernfalls gilt
die Master-Arbeit als nicht unternommen.

(8) Für Studierende, die nach Absprache im
Rahmen internationaler integrierter/ ge-
meinsamer Studiengänge nach Abschluss
der Prüfungen an der Fachhochschule Mainz
weitere Studien- und Prüfungsleistungen im
Rahmen von Hochschulpartnerschaften (§ 20
Abs. 8) erbringen, um eine zusätzliche Quali-
fikation zu erwerben, beginnt die Frist
gemäß Absatz 3 nach Abschluss der Prüfun-
gen an der Partnerhochschule. Soweit an
Partnerhochschulen mit Master-Arbeiten
vergleichbare Leistungen nach der für die an
der Partnerhochschule geltenden jeweiligen
Prüfungsordnung erbracht werden, können
diese dementsprechend als Master-Arbeit
anerkannt werden.

(9) Eine Master-Arbeit kann als Gruppenar-
beit gemäß § 14 Abs. 1 zugelassen werden,
wenn die individuellen Beiträge die Anfor-
derungen nach Absatz 1 erfüllen.

(10) Die Bearbeitungszeit der Master-Arbeit
wird in der Fachprüfungsordnung für den je-
weiligen Master-Studiengang festgelegt. Sie
beginnt mit der Ausgabe des Themas. Im
Einzelfall kann das vorsitzende Mitglied des
Prüfungsausschusses im Einvernehmen mit
der Aufgabenstellerin oder dem Aufgaben-
steller der Master-Arbeit eine Nachfrist bis
zur Dauer der ursprünglich festgesetzten Be-
arbeitungszeit gewähren. 

(11) Die Master-Arbeit ist gemäß § 14 Abs. 2
bei dem vorsitzenden Mitglied des Prüfungs-
ausschusses abzuliefern.

(12) Die Master-Arbeit und das Kolloquium
sind von mindestens zwei Personen, die als
Prüfende zugelassen sind, zu bewerten. Eine
der Personen soll das Thema gestellt haben.
Die Master-Arbeit ist in der Regel innerhalb
von sechs Wochen zu bewerten. Die Noten
sind gemäß § 15 Abs. 1 und 2 festzustellen.

§ 14 
Gruppenarbeit, Abgabe und Kolloquien 

bei Projekt- und Master-Arbeiten

(1) Werden Projektarbeiten oder die Master-
Arbeit von Gruppen bearbeitet, müssen die
individuellen Beiträge der einzelnen Studie-
renden deutlich abgrenzbar und bewertbar
sein. An Gruppenarbeiten dürfen nicht mehr
als vier Studierende, bei Master-Arbeiten
nicht mehr als zwei Studierende teilnehmen.

(2) Die Projektarbeiten und die Master-Ar-
beit sind fristgemäß jeweils in zweifacher
Ausfertigung abzuliefern. Bei der Abgabe
haben die Studierenden schriftlich zu versi-
chern, dass sie ihre Arbeit, bei einer Grup-
penarbeit ihren entsprechend gekennzeich-
neten Anteil der Arbeit, selbstständig ver-
fasst und keine anderen als die angegebenen
Quellen und Hilfsmittel benutzt haben.
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu
machen. Wird eine Projektarbeit oder die
Master-Arbeit ohne triftige Gründe nicht
fristgerecht abgeliefert, gilt diese als nicht
bestanden.

(3) Kolloquien (gemäß § 7 Abs. 3 Nr. 3 und 4)
sind Vorträge und Präsentationen, in denen
die Studierenden die Ergebnisse ihrer Pro-
jektarbeiten oder der Master-Arbeit, bei
Gruppenarbeiten insbesondere ihres zu be-
wertenden individuellen Beitrags, vorstellen,
zusammenfassen und vertreten. In der Fach-
prüfungsordnung für den jeweiligen Master-
Studiengang können dazu weitere Festset-
zungen geregelt sein.

(4) Kolloquien werden von der prüfenden
Person (§ 12 Abs. 7) oder den Prüfenden (§ 13
Abs. 12) in Gegenwart mindestens einer
sachkundigen beisitzenden Person (§ 25 Abs.
3) abgehalten.

(5) Kolloquien dauern für jede Studierende
und jeden Studierenden in der Regel 20 Mi-
nuten. Ihre Dauer kann bis zu 20 Minuten
überschritten werden.

(6) Mitglieder der Fachhochschule Mainz
können nach Maßgabe der räumlichen Ver-
hältnisse als Zuhörende bei den Kolloquien
anwesend sein. § 11 Abs. 6, 7 Sätze 1 - 2 und
Abs. 8 gelten entsprechend.

§ 15 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

und Bildung der Noten

(1) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden
von den jeweiligen Prüfenden bewertet. Für
die Bewertung sind folgende Noten zu ver-
wenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende
Leistung

2 = gut = eine Leistung, die
erheblich über den
durchschnittlichen
Anforderungen
liegt

3 = befriedigend = eine Leistung, die
durchschnittlichen
Anforderungen
entspricht

4 = ausreichend = eine Leistung, die
trotz ihrer Mängel
noch den
Anforderungen
genügt

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die
wegen erheblicher
Mängel den
Anforderungen
nicht mehr genügt.

Zur differenzierten Bewertung der Leistun-
gen können die Noten um 0,3 auf Zwischen-
werte gehoben oder gesenkt werden. Die No-
ten  0,7;  4,3;  4,7  und  5,3  sind dabei ausge-
schlossen.

(2) Wird eine Leistung durch mehrere Prü-
fende beurteilt, errechnet sich die Note als
einfaches arithmetisches Mittel. Differieren
die Bewertungen um mehr als eine ganze No-
te, entscheidet der Prüfungsausschuss im Be-
nehmen mit den Prüfenden.

(3) Wird ein Modul mit einer Einzelleistung
abgeschlossen, ist diese entsprechend Absatz
1 und 2 zu benoten. Die Note ist zugleich die
Modulnote. Werden die Noten mehrerer be-
standener Einzelleistungen zu einer Modul-
note zusammengefasst, errechnet sich die
Modulnote aus dem gewichteten arithmeti-
schen Mittel der Noten. Die Gewichtung er-
gibt sich aus dem Prüfungsplan.

(4) Bei der Bildung der Noten gemäß Absatz 2
und 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter
dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren
Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
Die ermittelte Note lautet bei

einem Durchschnitt

bis 1,5 = sehr gut
über 1,5 bis 2,5 = gut
über 2,5 bis 3,5 = befriedigend
über 3,5 bis 4,0 = ausreichend
über 4,0 = nicht ausreichend

(5) Die gemäß Absatz 1 bis 4 gebildeten Noten
stellen eine absolute Bewertung dar. Diese
nationale Bewertung wird auf Empfehlung
der Konferenz der Rektoren und Präsidenten
der Hochschulen (HRK) durch eine europäi-
sche Bewertung ergänzt. Dazu dienen ECTS-
Grades, die die individuelle Leistung einer
oder eines Studierenden in Bezug auf die an-
deren Studierenden einordnen und relativie-
ren.

(6) Modulnoten, Fachgebietsnoten und die
Gesamtnote werden in Grades der ECTS-Be-
wertungsskala A, B, C, D, E eingestuft. Dazu
werden alle bestandenen Prüfungsleistungen
der letzten fünf Prüfungstermine, sofern vor-
handen, nach statistischen Gesichtspunkten
berücksichtigt. Die Einstufung erfolgt nach
folgendem Schema:

A = die besten
max. 10 %

B = die auf A folgenden nächsten 
25% (A + B = max. 35 %)

E = die schlechtesten 
max. 10 %

D = die vor E vorausgehenden nächsten 
25 % (E + D = max. 35 %)
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C = die restlichen 
min. 30 % zwischen A, B und D, E.

(7) Wird eine Prüfungsleistung mit „nicht
ausreichend“ bewertet, ist zusätzlich zwi-
schen folgenden ECTS-Grades zu unter-
scheiden: 

FX = fail - nicht bestanden - es sind Ver-
besserungen erforderlich, bevor
die Leistungen anerkannt wer-
den können (§ 19 Abs. 3)

F = fail - nicht bestanden - die Leistung
muss wiederholt werden; § 17
Abs. 4 bleibt unberührt.

§ 16 
Versäumnis, Abbruch, Täuschung, 

Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt für die betei-
ligten Studierenden als nicht bestanden
(Grade F gemäß § 15 Abs. 7), wenn Studie-
rende 

1. zu einem Prüfungstermin ohne triftige
Gründe nicht erscheinen,

2. versuchen, das Ergebnis einer Prüfung
durch Täuschung oder Benutzung nicht
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen,

3. den ordnungsgemäßen Ablauf der Prü-
fung stören,

4. die Abgabefrist ohne triftige Gründe ver-
säumen,

5. die Prüfung ohne triftige Gründe abbre-
chen.

(2) In den Fällen gemäß Absatz 1 Nr. 2 und 3
können die Studierenden von den jeweils
Prüfenden oder Aufsichtführenden von der
Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen
werden.

(3) Die für das Versäumnis eines Prüfungs-
termins, einer Abgabefrist oder für den Ab-
bruch einer Prüfung geltend gemachten
Gründe müssen dem vorsitzenden Mitglied
des Prüfungsausschusses unverzüglich
schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht
werden. Bei Krankheit muss dem Prüfungs-
amt ein qualifiziertes Attest unverzüglich,
das heißt ohne schuldhaftes Zögern, spätes-
tens bis zum dritten Tag nach dem Prüfungs-
termin oder nach Eintritt der Krankheit vor-
liegen. Das Attest muss die Prüfungsun-
fähigkeit nach Dauer und Grund erkennen
lassen. Ein amtsärztliches Attest kann ver-
langt werden, insbesondere wenn für das
Versäumnis eines Prüfungstermins zum wie-
derholten Mal krankheitsbedingte Gründe
geltend gemacht werden. Der Krankheit von
Studierenden ist die Krankheit eines Kindes
gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 gleichzustellen. Wer-
den die Gründe anerkannt, wird 

1. das Versäumnis bei schriftlichen und
mündlichen Prüfungen nicht als Prü-
fungsversuch gezählt und der Prüfungs-
termin erneut festgesetzt,

2. die Abgabefrist von Projektarbeiten oder
Master-Arbeiten entsprechend der aner-
kannten Dauer der Unterbrechung ver-
längert. In diesem Fall sind die bereits
vorliegenden Prüfungsergebnisse anzu-
rechnen.

(4) Für Studienleistungen gelten die Absätze
1 bis 3 entsprechend.

(5) Entscheidungen sind den Studierenden
vom Prüfungsausschuss unverzüglich
schriftlich mitzuteilen, zu begründen und
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen.

§ 17 
Modulprüfung - Bestehen,

Nichtbestehen und Bescheinigung 

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn
sämtliche ihr zugeordneten Studienleistun-
gen und/oder Prüfungsleistungen einzeln be-

standen sind. Credits werden ausschließlich
für bestandene Modulprüfungen vergeben.

(2) Eine Prüfungsleistung ist bestanden,
wenn sie mit mindestens „ausreichend" be-
wertet ist. 

(3) Die Ergebnisse der Studienleistungen
und der Prüfungsleistungen gibt das Prü-
fungsamt bekannt. Sie sind Aushängen oder
nach persönlicher Identifikation dem Inter-
net zu entnehmen. Bei Nichtbestehen der
Master-Arbeit oder einer einmal wiederhol-
ten Studien- oder Prüfungsleistung erhalten
die Studierenden einen schriftlichen Be-
scheid, der unter Beachtung des § 19 Abs. 2
darüber Auskunft gibt, innerhalb welcher
Frist eine weitere Wiederholung möglich ist.

(4) Eine Modulprüfung ist endgültig nicht
bestanden, wenn die Wiederholungsmöglich-
keiten der Studienleistungen oder der Prü-
fungsleistungen gemäß § 19 erfolglos ausge-
schöpft sind und die Ergänzungsprüfung
gemäß § 10 Abs. 5 und 7 nicht bestanden
oder nicht gewährt wurde. Damit geht der
Prüfungsanspruch in dem Studiengang ver-
loren. Die Studierenden erhalten einen
schriftlichen Bescheid mit Rechtsbehelfsbe-
lehrung.

(5) Ist der Prüfungsanspruch verloren, wird
die Mitgliedschaft der Studierenden in der
Fachhochschule Mainz mit Ende des Semes-
ters beendet; § 69 HochSchG bleibt un-
berührt.

(6) Auf Antrag an das Prüfungsamt werden
den Studierenden ausgestellt:

1. Leistungsbescheinigung mit den Ergeb-
nissen aller Modulprüfungen im Fall ei-
nes beabsichtigten Hochschulwechsels.

2. Bescheinigung über alle bestandenen
Modulprüfungen 
im Fall des vorzeitigen Verlassens der
Fachhochschule oder 
im Fall des endgültigen Nichtbestehens.
Solche Bescheinigungen sind mit
dem Hinweis zu versehen: nicht für
Bewerbungen an Hochschulen.

§ 18 
Freiversuch

(1) Eine schriftliche oder mündliche Prüfung
gilt als im Freiversuch unternommen, wenn
an ihr zum frühestmöglichen Zeitpunkt teil-
genommen wird. Dieser ist gegeben, wenn

1. sie erstmalig abgelegt wird und 
2. die Anzahl der Studiensemester zum

Zeitpunkt der Prüfung nicht höher ist als
das Studienplansemester, in dem diese
Prüfung vorgesehen ist. 

Wird vom Fachausschuss für Studium und
Lehre ein vom Prüfungsplan abweichender
Prüfungstermin festgelegt, dann wird die
erstmalige Teilnahme an dieser Prüfung als
Freiversuch gewertet. Die Anzahl der maß-
geblichen Studiensemester wird unter
Berücksichtigung von § 6 Abs. 3 und § 20 er-
mittelt. Für Projektarbeiten und die Master-
Arbeit wird ein Freiversuch nicht gewährt.
Prüfungen, die wegen Täuschung oder eines
sonstigen ordnungswidrigen Verhaltens als
mit „nicht ausreichend“ bewertet gelten,
sind vom Freiversuch ausgeschlossen.

(2) Eine im Freiversuch bestandene Prüfung
kann einmal zur Notenverbesserung zum je-
weils nächsten Prüfungstermin wiederholt
werden. Wird eine Notenverbesserung nicht
erreicht, bleibt die im ersten Prüfungsver-
such erzielte Note gültig. 

(3) Eine im Freiversuch nicht bestandene
Prüfung gilt als nicht unternommen. Die
Meldung zu dieser Prüfung sowie die Wahr-
nehmung des nächst möglichen Prüfungster-
mins bleiben unberührt.

§ 19 
Wiederholung von Studien- 

und Prüfungsleistungen

(1) Nicht bestandene Studien- und Prüfungs-
leistungen können mit Ausnahme der Mas-
ter-Arbeit zweimal wiederholt werden.

(2) Nicht bestandene Studien- und Prüfungs-
leistungen sind zum nächsten angebotenen
Prüfungstermin oder zum nächsten zu ver-
einbarenden Abgabetermin, gegebenenfalls
bei einer oder einem anderen Prüfenden, zu
verbessern (Grade FX) oder zu wiederholen
(Grade F). Sind während des Praxisprojektes
Prüfungstermine festgesetzt, so ist den Stu-
dierenden freigestellt, ob sie in diesem Zeit-
raum Studien- oder Prüfungsleistungen wie-
derholen.

(3) Ist die Teilnahme an einer Lehrveranstal-
tung von einer Studien- oder Prüfungsleis-
tung abhängig, die nicht bestanden, aber in
Grade FX eingegliedert ist, so darf an den
Lehrveranstaltungen vorläufig teilgenom-
men werden. Die im Nachgang zu einer FX-
Bewertung erfolgreich verbesserte Prüfungs-
leistung gilt als mit „ausreichend" (4,0) be-
wertet.

(4) Werden Wiederholungen einer Prüfungs-
leistung in einem Wahlpflichtmodul erfor-
derlich, können sie auf schriftlichen Antrag
an den Prüfungsausschuss in einem anderen
als in dem zuerst gewählten Wahlpflichtmo-
dul abgelegt werden; Absatz 2 bleibt un-
berührt. Nach Wechsel eines Wahlpflichtmo-
duls werden Freiversuche nicht gewährt und
Fehlversuche auf die zulässige Anzahl der
Wiederholungen (Absatz 1) angerechnet.

(5) Die Wiederholung einer bestandenen
Prüfung ist nicht zulässig; § 18 Abs. 2 bleibt
unberührt.

(6) Eine Master-Arbeit kann nur einmal mit
einem neuen Thema wiederholt werden. Sie
muss spätestens einen Monat nach dem Be-
scheid über das Nichtbestehen neu beantragt
werden.

§ 20 
Anrechnung von Studienzeiten 

und Modulprüfungen

(1) Studienzeiten in gleichen akkreditierten
Studiengängen an Hochschulen in Deutsch-
land werden entsprechend § 6 Abs. 3 als Stu-
diensemester angerechnet.

(2) Credits, die für gleiche oder themenver-
wandte Module in gleichen oder verwandten
akkreditierten Studiengängen an Hochschu-
len in Deutschland erworben wurden, wer-
den ohne Gleichwertigkeitsprüfung ange-
rechnet.

(3) Credits einzelner Module von Studi-
engängen, die nicht in Absätze 1 oder 2 er-
wähnt sind, werden angerechnet, sofern die
Gleichwertigkeit festgestellt ist. Studienzei-
ten werden bei der Anzahl der Fachsemester
entsprechend der angerechneten Credits
berücksichtigt. Die Gleichwertigkeit ist ge-
geben, wenn Lehrangebot, Studienzeiten,
Studien- und Prüfungsleistungen nach In-
halt, Umfang und Anforderung dem Prü-
fungsplan im Wesentlichen entsprechen. Da-
bei ist kein schematischer Vergleich, sondern
es sind eine Gesamtbetrachtung und eine
Gesamtbewertung vorzunehmen. Die Fest-
stellungen trifft die Kommission gemäß § 24
Abs. 7 im Benehmen mit den zuständigen
Professorinnen und Professoren.

(4) Für Modulprüfungen in staatlich aner-
kannten Fernstudiengängen sowie für Studi-
en- und Prüfungsleistungen von Frühstudie-
renden (§ 67 Abs. 4 HochSchG) gelten die
Absätze 1 bis 3 entsprechend.
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(5) Werden Modulprüfungen angerechnet,
sind die Noten, soweit die Notensysteme ver-
gleichbar sind, zu übernehmen und in die
Gesamtnote einzurechnen. Bei nicht ver-
gleichbaren Notensystemen wird der Ver-
merk „bestanden” aufgenommen. Im Zeug-
nis wird eine Kennzeichnung der Anerken-
nung vorgenommen.

(6) Liegen die Voraussetzungen gemäß den
Absätzen 2 bis 4 vor, besteht ein Rechtsan-
spruch auf Anrechnung. Die Anrechnung
von Modulen, die an Hochschulen in
Deutschland erbracht wurden, erfolgt von
Amts wegen. Die Feststellungen trifft die
Kommission gemäß § 24 Abs. 7. Die Studie-
renden haben die für die Anrechnung erfor-
derlichen Unterlagen vorzulegen.

(7) An Hochschulen in Deutschland sowie an
staatlich anerkannten Fernstudiengängen
nicht bestandene Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die nach den Absätzen 2 bis 4 als
gleichwertig gelten, sind als Fehlversuche
bei der zulässigen Anzahl der Wiederholun-
gen anzurechnen.

(8) Bei Anrechnung von Studienzeiten, Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb
Deutschlands erbracht wurden, sind die von
der Kultusministerkonferenz (KMK) und
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Ab-
sprachen im Rahmen von Hochschulpartner-
schaften zu beachten.

§ 21 
Meldefristen, Prüfungstermine, 

Rücktritt, Zulassung 

(1) Die Termine für Prüfungsleistungen be-
stimmt der Prüfungsausschuss in der Regel
bis zu Beginn der Meldefrist gemäß Absatz 3.

(2) Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen können nur erbracht und bescheinigt
werden, wenn die Studierenden in dem Stu-
diengang, zu dem die Studien- und Prü-
fungsleistungen gehören, an der Fachhoch-
schule Mainz eingeschrieben sind; § 67 Abs. 1
HochSchG (gleichzeitiges Studieren in ver-
schiedenen Studiengängen) und § 67 Abs. 4
HochSchG (Frühstudierende) bleiben un-
berührt.

(3) Studierende haben sich zu Modulprüfun-
gen, die erstmalig abgelegt werden, inner-
halb der ersten zwei Wochen nach Vorle-
sungsbeginn gemäß den vom Prüfungsaus-
schuss bestimmten Modalitäten zu melden.
Der Meldung ist eine Erklärung der Studie-
renden beizufügen, ob sie an Hochschulen in
der Bundesrepublik Deutschland in gleichen
oder verwandten Studiengängen sowie an
staatlich anerkannten Fernstudiengängen

1. eine Abschlussprüfung endgültig nicht
bestanden haben,

2. sich in einem Prüfungsverfahren befin-
den, 

3. bereits Studien- oder Prüfungsleistungen
nicht bestanden haben, gegebenenfalls
wie oft sowie in welchen Modulen oder
Prüfungsgebieten.

(4) Studierende haben sich zu Prüfungsleis-
tungen, die nach bestandenem Freiversuch
zur Notenverbesserung wiederholt werden
sollen, in der Regel bis drei Wochen vor dem
Prüfungstermin gemäß den vom Prüfungs-
ausschuss bestimmten Modalitäten zu mel-
den.

(5) Mit bestimmten Modulprüfungen muss
bis zu festgesetzten Studiensemestern be-
gonnen werden. Wer nach Ablauf der Melde-
frist dieser Studiensemester nicht gemeldet
ist, gilt als zu diesen Modulprüfungen gemäß
Absatz 3 Satz 1 gemeldet und erhält darüber
einen schriftlichen Bescheid. § 19 bleibt un-
berührt. Die entsprechenden Module und ihre

Zuordnung zu bestimmten Studiensemestern
sind in der Fachprüfungsordnung des jeweili-
gen Master-Studiengangs festgesetzt.

(6) Ein Rücktritt von der Meldung zu einzel-
nen Modulprüfungen ist einmalig möglich

1. wenn Studienleistungen verlangt wer-
den, spätestens bis sechs Wochen nach
Vorlesungsbeginn,

2. wenn nur schriftliche oder mündliche
Prüfungsleistungen verlangt werden bis
drei Wochen vor dem ersten Prüfungster-
min des Moduls. 

Ein Rücktritt muss beim Prüfungsamt per-
sönlich mit Unterschrift erklärt werden.

(7) Ein Rücktritt ist ausgeschlossen

1. von einzelnen Teilen einer Modulprü-
fung,

2. von Projektarbeiten,
3. bei Erreichen der Studienfristen nach

Absatz 5.

(8) Die Feststellung über die Zulassung zu
einer Prüfungsleistung trifft der Prüfungs-
ausschuss. Die Zulassung wird versagt, wenn

1. Prüfungsvorleistungen nicht erbracht
sind,

2. der Prüfungsanspruch endgültig verloren
ist. Dies gilt auch, wenn der Prüfungsan-
spruch in einem gleichen oder verwand-
ten Studiengang an Hochschulen in
Deutschland verloren wurde.

Mit dem Versagen der Zulassung erlischt die
Meldung. Die Zulassung wird durch Aus-
hang oder nach persönlicher Identifikation
über das Internet spätestens zwei Wochen
vor der Prüfung bekannt gegeben. 

§ 22 
Master-Prüfung - Fachgebietsnoten und

Gesamtnote, Gewichtung 

(1) Die Master-Prüfung ist bestanden, wenn
mit den im Prüfungsplan festgesetzten
Pflicht- und Wahlpflichtmodulen, gegebe-
nenfalls mit den Wahlmodulen, einschließ-
lich der Master-Arbeit, die gemäß der Fach-
prüfungsordnung für den jeweiligen Master-
Studiengang geforderten Credits erworben
sind. Hierbei gehen überhängende Credits
nur eines Moduls gemäß § 5 Abs. 4 mit Be-
wertung (Note und Grades) in das Zeugnis
und in die Gesamtnote ein.

(2) Werden für das Zeugnis Module in Fach-
gebieten entsprechend dem Prüfungsplan
zusammengefasst, wird die Fachgebietsnote
als gewichtetes arithmetisches Mittel (ent-
sprechend § 15 Abs. 3 und 4) aus den Modul-
noten gebildet. Die Gewichtungen ergeben
sich aus dem Prüfungsplan.

(3) Die Gesamtnote ergibt sich aus dem ge-
wichteten arithmetischen Mittel (§ 15 Abs. 3
und 4) der Fachgebietsnoten und der Note
der Master-Arbeit. Die Gewichtungen erge-
ben sich aus dem Prüfungsplan. Zusatzmo-
dule (§ 5 Abs. 5) gehen nicht in die Gesamt-
note ein.

§ 23 
Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement

(1) Über die bestandene Master-Prüfung
wird ein Zeugnis ausgestellt. Es enthält:

1. Bezeichnung des Studiengangs, gegebe-
nenfalls den Studienschwerpunkt gemäß
§ 5 Abs. 2,

2. Thema und Note der Master-Arbeit, 
3. Fachgebiete und Noten, 
4. Module, sofern sie nur durch eine Studi-

enleistung abgeschlossen werden, 
5. Gesamtnote.

(2) In dem Zeugnis werden Noten gemäß Ab-
satz 1 Nr. 2, 3 und 5 in Worten und in Dezi-
malzahlen angegeben. Credits und Grades

der ECTS-Bewertungsskala werden hinzuge-
fügt. Für Module gemäß Absatz 1 Nr. 4 wer-
den Credits angegeben.

(3) Auf Antrag der Studierenden an das Prü-
fungsamt werden in das Zeugnis aufgenom-
men:

1. Zusatzmodule gemäß § 5 Abs. 5 und un-
berücksichtigte Module gemäß § 22 Abs. 1
Satz 2 mit Bewertung (Noten und Gra-
des) und mit Credits,

2. die Anzahl der bis zum Abschluss
benötigten Fachsemester. 

(4) Zusätzlich zu dem Zeugnis wird die Mas-
ter-Urkunde ausgestellt. Darin wird die Ver-
leihung des akademischen Grades gemäß der
Festsetzung in der Fachprüfungsordnung für
den jeweiligen Master-Studiengang beur-
kundet. Der Master-Urkunde wird auf An-
trag an das Prüfungsamt eine Übersetzung
in englischer Sprache beigefügt. 

(5) Zeugnis und Master-Urkunde werden mit
einer in deutscher und englischer Sprache
verfassten Anlage ergänzt, die den Hoch-
schulgrad erläutert (Diploma Supplement).

(6) Zeugnis, Master-Urkunde sowie Diploma
Supplement erhalten das Datum der jeweils
letzten Modulprüfung und das Siegel der
Fachhochschule Mainz. Das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses unterschreibt
das Zeugnis und das Diploma Supplement,
die Präsidentin oder der Präsident unter-
schreibt das Zeugnis und die Urkunde.

4. Organisation

§ 24 
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Prüfungen und
die Wahrnehmung der durch diese Ordnung
zugewiesenen Aufgaben ist für jede Lehrein-
heit ein Fachausschuss für Prüfungen (Prü-
fungsausschuss) zu bilden. Er achtet darauf,
dass die Bestimmungen dieser Ordnung ein-
gehalten werden und sorgt dafür, dass den
Studierenden die Prüfungstermine mit Mel-
defristen sowie die Namen der Prüfenden
und Beisitzenden rechtzeitig bekannt gege-
ben werden. Der Prüfungsausschuss berich-
tet dem Fachbereichsrat über die Entwick-
lung der Studienzeiten sowie über die Vertei-
lung der Modulnoten, der Gesamtnoten und
der ECTS-Grades. Der Prüfungsausschuss
gibt Anregungen zur Fortschreibung des
Studien- und Prüfungsplans und zur Reform
dieser Ordnung. Das Prüfungsamt ist die Ge-
schäftsstelle des Prüfungsausschusses und
führt die Prüfungsakten. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören an:

1. drei Professorinnen oder Professoren,
darunter das vorsitzende Mitglied und
seine Stellvertretung,

2. ein studentisches Mitglied je Studiengang,
3. ein Mitglied aus den Gruppen gemäß § 37

Abs. 2 Nr. 3 und 4 HochSchG.

Die Gruppe der studentischen Mitglieder
gemäß Nr. 2 hat eine Stimme.

(3) Die Mitglieder werden vom Fachbereichs-
rat, das vorsitzende Mitglied und die Stell-
vertretung werden vom Prüfungsausschuss
gewählt. Die Amtszeit des studentischen
Mitgliedes beträgt ein Jahr, die der übrigen
Mitglieder drei Jahre. Vorzeitig ausgeschie-
dene Mitglieder werden durch Nachwahl für
den Rest der Amtszeit ersetzt. 

(4) Der Prüfungsausschuss kann die Erledi-
gung seiner Aufgaben für alle Regelfälle dem
vorsitzenden Mitglied übertragen. Ableh-
nende Entscheidungen trifft der Prüfungs-
ausschuss insgesamt, soweit eine entspre-
chende Entscheidungspraxis in vergleichba-
ren Angelegenheiten noch nicht besteht.
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(5) Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn mindestens drei Mitglieder, da-
von mindestens zwei Professorinnen oder
Professoren anwesend sind.

(6) Der Ausschuss beschließt mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des vorsitzenden Mitgliedes. Bei
Entscheidungen des Prüfungsausschusses
über die Bewertung von Studien- und Prü-
fungsleistungen haben die Gruppe der stu-
dentischen Mitglieder und das Mitglied nach
Absatz 2 Nr. 3 kein Stimmrecht.

(7) Entscheidungen über die Anrechnung von
Studien- und Prüfungsleistungen trifft eine
Kommission, der mindestens zwei Professo-
rinnen oder Professoren angehören, die in
dem betreffenden Studiengang zur Lehre be-
fugt sind. Sie werden vom Prüfungsaus-
schuss berufen. Die Kommission berichtet
dem Prüfungsausschuss.

(8) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses
sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses unterliegen der Amtsver-
schwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli-
chen Dienst stehen, sind sie durch das vorsit-
zende Mitglied zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses haben das Recht, bei den Prüfungen
anwesend zu sein. Ausgenommen sind stu-
dentische Mitglieder, die sich im gleichen
Prüfungsverfahren befinden. 

§ 25 
Prüfende und Beisitzende 

(1) Prüfende und Beisitzende werden vom
Prüfungsausschuss bestellt. 

(2) Als Prüfende oder Prüfender kann be-
stellt werden, wer in dem betreffenden Lehr-
gebiet als Professorin, Professor oder durch
Lehrauftrag zu selbstständiger Lehre befugt
ist oder war.

(3) Zum Beisitz kann bestellt werden, wer
mindestens die durch die Prüfung festzustel-
lende oder eine gleichwertige Qualifikation
besitzt. 

(4) Für Prüfende und Beisitzende gilt § 24
Abs. 8 entsprechend.

§ 26 
Einsicht in die Prüfungsakten, Archivierung

(1) Innerhalb drei Monaten nach der Be-
kanntgabe des Ergebnisses der jeweiligen
Studien- und Prüfungsleistung wird den
Studierenden auf Verlangen Einsicht in die
Prüfungsunterlagen gewährt. Die Einsicht-
nahme findet in der Regel unter Aufsicht
statt. Sie ist in der Prüfungsakte zu vermer-
ken.

(2) Die Unterlagen zu den Prüfungsleistun-
gen werden von der Fachhochschule Mainz
für die Dauer von zwei Jahren nach Ausstel-
lung des Zeugnisses aufbewahrt. Sie können
nach weiteren drei Monaten vernichtet oder
vor Ablauf der zwei Jahre gegen schriftliche
Anerkennung der Bewertung zurückgegeben
werden.

§ 27 
Ungültigkeit der Prüfungen und 
Aberkennung des Master-Grades

(1) Haben Studierende die Zulassung zu ei-
ner Prüfungsleistung vorsätzlich zu Unrecht
erwirkt oder haben sie bei einer Prüfung
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach
Bekanntgabe der Modulnote bekannt, kann
der Prüfungsausschuss nachträglich diese
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend"
bewertet gelten lassen. In diesem Fall muss
die Prüfungsleistung zum nächsten mögli-
chen Termin wiederholt werden, sofern die
Anzahl ihrer Wiederholungsmöglichkeiten
nicht ausgeschöpft ist.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu einer Prüfungsleistung nicht erfüllt,
ohne dass die Studierenden hierüber täu-
schen wollten, und wird diese Tatsache erst
nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt,
so wird dieser Mangel durch das Bestehen
der Prüfung geheilt.

(3) Haben Studierende bei einer Prüfungs-
leistung getäuscht und wird diese Tatsache
erst nach der Aushändigung des Zeugnisses
bekannt, kann der Prüfungsausschuss
nachträglich die Prüfungsleistungen, bei de-
ren Erbringung getäuscht wurde, als mit
„nicht ausreichend“ bewertet gelten lassen.
In diesem Fall sind das unrichtige Zeugnis,
die Urkunde, gegebenenfalls die Überset-
zung der Urkunde und das Diploma Supple-
ment einzuziehen. Vor einer Entscheidung
des Prüfungsausschusses ist den Betreffen-
den Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.

§ 28 
Widerspruchsmöglichkeit

(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach
dieser Ordnung getroffen werden, sind
schriftlich zu erteilen, zu begründen und mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
Gegen sie kann innerhalb eines Monats nach
Zugang des Bescheides Widerspruch bei dem
vorsitzenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses eingelegt werden. Über den Wider-
spruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(2) Soweit sich der Widerspruch gegen eine
Bewertungsentscheidung einer, eines oder
mehrerer Prüfenden richtet, wird ihnen der
Widerspruch vom Prüfungsausschuss zur
Stellungnahme zugeleitet. Ändern die Prü-
fenden ihre Entscheidung antragsgemäß, so
hilft der Prüfungsausschuss dem Wider-
spruch ab. Andernfalls überprüft der Prü-
fungsausschuss die Entscheidung aufgrund
der Stellungnahme, ob

1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt worden ist,

2. bei der Bewertung von einem falschen
Sachverhalt ausgegangen wurde,

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze
nicht beachtet wurden,

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Ar-
gumenten folgerichtig begründete Lö-
sung als falsch bewertet wurde,

5. sich die oder der Prüfende von sachfrem-
den Erwägungen hat leiten lassen.

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine
Entscheidung des Prüfungsausschusses rich-
tet, entscheidet die Leitung des Fachbereichs
nach Anhörung des Prüfungsausschusses
endgültig, sofern der Prüfungsausschuss
dem Widerspruch nicht abhilft.

(4) Über den Widerspruch soll zum nächst-
möglichen Termin entschieden werden. So-
weit dem Widerspruch nicht abgeholfen
wird, ist der Bescheid zu begründen und mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 29 
Inkrafttreten

Diese Ordnung für die Master-Prüfungen im
Fachbereich I an der Fachhochschule Mainz
tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im
Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz in Kraft. 

Mainz, den 21. November 2007

Dekan des Fachbereichs I:
Architektur, Bauingenieurwesen 

und Geoinformatik
an der Fachhochschule Mainz
Prof. Dipl.-Ing. Marc  G r i e f

9379.

Fachprüfungsordnung 
für den konsekutiven Master-Studiengang

Architektur, Wohnen: 
Bestand + Entwicklung, im Fachbereich I:

Architektur, Bauingenieurwesen 
und Geoinformatik (FPO-MaA) an der

Fachhochschule Mainz 

Vom 21. November 2007

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2
Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG)
vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), geändert
durch das Erste Landesgesetz zur Änderung
hochschulrechtlicher Vorschriften vom
19. Dezember 2006 (GVBl. S. 438), hat der
Fachbereichsrat des Fachbereichs I: Archi-
tektur, Bauingenieurwesen und Geoinfor-
matik an der Fachhochschule Mainz am
11. April 2007 die folgende Fachprüfungs-
ordnung für den konsekutiven Master-Studi-
engang Architektur (MaA), Wohnen: Bestand
+ Entwicklung, im Fachbereich I beschlos-
sen. Diese Ordnung hat das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
des Landes Rheinland-Pfalz mit Schreiben
vom 5. November 2007 (Az: 9526-1 Tgb.-Nr.
2809/07) genehmigt.
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§ 1 
Geltungsbereich (zu § 1 PO-MaFb1)

Diese Fachprüfungsordnung gilt für die Stu-
dierenden und Lehrenden des konsekutiven
Master-Studiengangs Architektur (MaA),
Wohnen : Bestand + Entwicklung, im Direkt-
und Vollzeitstudium. Sie ergänzt die Allge-
meine Ordnung für die Master-Prüfungen im
Fachbereich I: Architektur, Bauingenieurwe-
sen und Geoinformatik (PO-MaFb1) an der
Fachhochschule Mainz durch spezielle Be-
stimmungen für Aufbau, Ablauf und Ab-
schluss des Studiums.

§ 2 
Master-Grad (zu § 2 und § 3 PO-MaFb1)

(1) Der konsekutive Master-Studiengang Ar-
chitektur (MaA) ist stärker anwendungsori-
entiert.

(2) Mit erfolgreichem Abschluss des Master-
Studiengangs Architektur (MaA) wird der
akademische Grad „Master of Arts“ (M.A.)
verliehen.

§ 3 
Studienvoraussetzungen 

(zu § 4 PO-MaFb1)

(1) Der Zugang zu dem konsekutiven Master-
Studiengang Architektur (MaA) setzt unbe-
schadet der Einschreibeordnung voraus:

1. einen berufsqualifizierenden Bachelor-
Studienabschluss in einem akkreditier-
ten Studiengang Architektur oder in ei-
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